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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §7 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, in Abschnitt A §7 Abs. 1 der Bundessatzung den 
zweiten Satz: "Die Landesverbände können nach ihren örtlichen 
Bedürfnissen Untergliederungen schaffen." durch "Die Mitglieder der 
Landesverbände können nach ihren örtlichen Bedürfnissen 
Untergliederungen schaffen." zu ersetzen. 

Begründung

Dies entspräche dem Wortlaut der JuPi-Satzung und hätte den feinen 
Unterschied zur Folge, dass die in der Bundessatzung vorgesehene 
weitere Untergliederung der Landesverbände in Orts-, Kreis- und 
Bezirksverbände allein auf Initiative der Piraten vor Ort erfolgen 
und von Organen höherer Ordnung nicht verhindert werden könnte. 

Der Landesparteitag NRW hat als höchstes beschlussfassendes Organ des 
LV per Satzungsänderung die Gründung von Untergliederungen bis auf 
weiteres untersagt. Dies verstößt nach Meinung mehrerer 
Rechtsexperten wohl gegen §7 des PartG, der vorschreibt, dass die 
gebietliche Gliederung so weit ausgebaut werden muss, dass den 
einzelnen Mitgliedern eine angemessene Willensbildung möglich ist. 
Die Rechtslage konnte aber bisher nicht mit Sicherheit abschließend 
geklärt werden. Um den Bundesvorstand sowie die Parteischiedsgerichte 
zu entlasten und der Partei unnötige Kosten für Rechtsgutachten zu 
ersparen, soll durch diesen SÄA die Verantwortung für die 
satzungskonforme Schaffung von Untergliederungen im besten 
basisdemokratischen Sinne unmissverständlich in die Hände der 
Mitglieder vor Ort gelegt und einer unpiratigen Bevormundung durch 
Organe der Landesverbände ganz klar jegliche Grundlage entzogen 
werden. 
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